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Begründung:

Die Beschlüsse des Parteitags zur Geschäfts- und Wahlordnung von 2021 wurden wegen des 
elektronischen Wahlverfahrens nicht anerkannt.
Die neu vorgeschlagene GO und WO wurden als Satzungsänderungsanträge gestellt, was zur 
Folge haben würde, dass diese Satzungsrang haben und dass Änderungen 2/3 Mehrheit erfordern 
würden.
Nach PartG §6 (3) müssen die GO und WO nicht der Bundeswahlleitung als Teil der Satzung 
mitgeteilt werden In unserer Satzung wird auf die Ordnungen verwiesen.
Das vorgeschlagene Paket, das die Antragskommission ausgearbeitet hat, müsste trotz 
Einreichung als Satzungsänderungsantrag als Sachantrag behandelt werden.
Deshalb sind sie als eigenständige Ordnungen durch Sachantrag zu behandeln und können mit 
einfacher Mehrheit beschlossen und geändert werden.
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